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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Fast Fix Remover 20g
Artikel-Nr.:
T501011

UFI:
K32W-R09J-CU5S-2XEU

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Lösemittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant:
Techniqua Handels GmbH
Hartleitnerstraße 3
4653 Eberstalzell
Austria
Telefon: +43 (0) 7241 213 79
E-Mail: office@techniqua.at

Händler:
TECH-MASTERS Austria GmbH
Kallham 7
4720 Kallham
Austria
Telefon: +43 7733 20090
Telefax: +43 7733 20092
E-Mail: info@tech-masters.at
Webseite: www.tech-masters.eu/at

1.4. Notrufnummer
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), Stubenring 6, 1010 Wien, 24h: 01 406 43 43, Montag - Freitag:
8 bis 16 Uhr, Tel.: 01 406 68 98 (keine medizinische Auskunft) (Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten
besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

entzündbare Flüssigkeiten
(Flam. Liq. 2)

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht
entzündbar.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Irrit. 2)

H319: Verursacht schwere
Augenreizung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H336: Kann Schläfrigkeit und
Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS02
Flamme

GHS07
Ausrufezeichen
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Signalwort: Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Ethylacetat; Aceton
Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise Prävention
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P403 + P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Mögliche schädliche physikalisch-chemische Wirkungen:
Entwicklung von zündfähigen Gemischen möglich in Luft bei Erwärmung über dem Flammpunkt und/oder
beim Versprühen oder Vernebeln.

Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome:
Wirkt entfettend auf die Haut.

Andere schädliche Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Zusätzliche Hinweise:
Dieses Produkt enthält keine Substance of Very High Concern (SVHC) auf der European Chemicals Agency
(ECHA) Kandidatenliste.
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Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:
Produktidentifikatoren Stoffname

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Konzentration

CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2
Index-Nr.: 606-001-00-8
REACH-Nr.:
01-2119471330-49

Aceton
Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)

 Gefahr EUH066

50 – 75
Vol-%

CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4
Index-Nr.: 607-022-00-5
REACH-Nr.:
01-2119475103-46

Ethylacetat
Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)

 Gefahr EUH066

25 – 50
Vol-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Einatmen:
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.

Bei Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Sofort Arzt hinzuziehen.
Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeiführen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Reizende Wirkungen

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.
Sicherheitsdatenblatt dem Arzt zur Verfügung stellen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Löschpulver, Wassersprühstrahl
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.
Kohlenmonoxid, giftige Gase

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen nach den behördlichen Vorschriften entsorgt
werden.
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Alle Zündquellen entfernen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Explosionsgefahr.
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Kanalisation abdecken.

Für Reinigung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Weitere Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.
Weitere Informationen zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Dämpfe sind schwerer als Luft. Dämpfe bilden mit
Luft explosive Gemische.
Verschütten oder Versprühen in geschlossenen Räumen vermeiden.
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Im entleerten Gebinde können sich zündfähige Gemische bilden.
Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Explosionsgeschützte Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.
Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Am Arbeitsplatz
nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von
Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.

Zusammenlagerungshinweise:
Fernhalten von: Nahrungs- und Futtermittel
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 3 – Entzündbare Flüssigkeiten
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
Empfohlene Lagerungstemperatur: 15°C - 25°C

7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

MAK (AT) Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

② 2.000 ppm (4.800 mg/m³)
⑤ (max. 4x15 min./Schicht)

IOELV (EU) Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

① 500 ppm (1.210 mg/m³)

MAK (AT) Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

① 500 ppm (1.200 mg/m³)

MAK (AT)
ab 25.09.2018

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)

MAK (AT)
ab 02.09.2020

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

② 400 ppm (1.468 mg/m³)
⑤ (max. 4x15 min./Schicht)

IOELV (EU)
ab 21.02.2017

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

① 200 ppm (734 mg/m³)
② 400 ppm (1.468 mg/m³)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ

② Expositionsweg
Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

1.210 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

200 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte
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Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ
② Expositionsweg

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

2.420 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Akut - Inhalation, lokale Effekte

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

186 mg/kg KG/
Tag

① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – dermal, systemische Effekte

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

62 mg/kg KG/
Tag

① DNEL Verbraucher
② Langzeit – dermal, systemische Effekte

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

62 mg/kg KG/
Tag

① DNEL Verbraucher
② Langzeit – oral, systemische Effekte

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

734 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

367 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

1.468 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Akut - Inhalation, systemische Effekte

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

734 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② Akut - Inhalation, systemische Effekte

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

734 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit - Inhalation, lokale Effekte

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

367 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② Langzeit - Inhalation, lokale Effekte

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

1.468 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Akut - Inhalation, lokale Effekte

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

734 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② Akut - Inhalation, lokale Effekte

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

63 mg/kg ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – dermal, systemische Effekte

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

37 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – dermal, systemische Effekte

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

4,5 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – oral, systemische Effekte

Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

10,6 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

1,06 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

100 mg/L ① PNEC Kläranlage

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

30,4 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser
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Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

3,04 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

29,5 mg/kg ① PNEC Boden

Aceton
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2

21 mg/L ① PNEC Gewässer, periodische Freisetzung

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

0,24 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

0,024 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

1,15 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

0,115 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

0,148 mg/kg ① PNEC Boden

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

1,65 mg/L ① PNEC Gewässer, periodische Freisetzung

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Messverfahren zur Durchführung von Arbeitsplatzmessungen müssen die Leistungsanforderungen der
DIN EN 482 erfüllen. Empfehlungen sind beispielsweise in der IFA-Gefahrstoff-Liste genannt.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz:
Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz:
Handschutz:
Bei längerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete Schutzhandschuhe tragen. (EN ISO 374)
Bei Dauerkontakt: > 0,4 mm/ Butylkautschuk, > 480 min (EN 374-1/-2/-3).
Bei Spritzkontakt: > 0,4 mm/ Nitrilkautschuk, > 480 min (EN 374-1/-2/-3).
Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen. Für weitere Informationen bitte den
Handschuhlieferanten kontaktieren.
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-
Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind
in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch
auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe
für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Körperschutz:
Lösemittelbeständige Schutzkleidung (EN 340)

Atemschutz:
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
Kurzzeitig Filtergerät, Filter AX (DIN EN 14387)
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Thermische Gefahren:
Es liegen keine Informationen vor.

Sonstige Schutzmaßnahmen:
Die Persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration
und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte
mit deren Lieferanten abgeklärt werden. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut
vermeiden.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: Flüssig Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch Geruchsschwelle: Es liegen keine Informationen

vor.
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert nicht anwendbar
Schmelzpunkt nicht bestimmt
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich 56 °C
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt -19 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Zündtemperatur 460 °C
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

2,1 – 13 Vol-%

Dampfdruck 247 hPa 20 °C
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte nicht bestimmt
Relative Dichte 0,82
Schüttdichte nicht anwendbar
Wasserlöslichkeit teilweise mischbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt

Viskosität, dynamisch nicht bestimmt
Viskosität, kinematisch nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Bei starker Erhitzung sind explosionsfähige Gemische mit Luft möglich. Entwicklung von leicht
entzündlichen Gasen/Dämpfen.

10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Reaktionen mit: Oxidationsmittel, Reduktionsmittel
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Entwicklung von zündfähigen Gemischen möglich in Luft bei Erwärmung über dem Flammpunkt und/oder
beim Versprühen oder Vernebeln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Starke Erhitzung

10.5. Unverträgliche Materialien
starke Oxidationsmittel

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
Toxikologische Angaben

Schätzwert akuter Toxizität für Gemische
ATE (Oral): 10.020 mg/kg

Aceton  CAS-Nr.: 67-64-1  EG-Nr.: 200-662-2
ATE (Oral): 5.800 mg/kg
ATE (Dermal): 20.000 mg/kg
ATE (Einatmen, Staub/Nebel): 76 mg/L
LD50 oral: 5.800 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >7.800 mg/kg (Kaninchen)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): 76 mg/L 4 h (Ratte)

Ethylacetat  CAS-Nr.: 141-78-6  EG-Nr.: 205-500-4
LD50 oral: >4.100 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >18.000 mg/kg (Kaninchen)
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf): 37 mg/L 4 h

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Endokrinschädliche Eigenschaften:
Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

Aceton  CAS-Nr.: 67-64-1  EG-Nr.: 200-662-2
LC50: 8.300 mg/L 4 d (Fisch)
LC50: 8.450 mg/L 2 d (Krebstiere)
EC50: 7.200 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze)

Ethylacetat  CAS-Nr.: 141-78-6  EG-Nr.: 205-500-4
LC50: 230 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas)
EC50: 260 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia)
NOEC: 2,4 mg/L (Krebstiere, Daphnia)
NOEC: >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Scenedesmus substicatus)

Abschätzung/Einstufung:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Aceton  CAS-Nr.: 67-64-1  EG-Nr.: 200-662-2

Biologischer Abbau: Ja, schnell

Ethylacetat  CAS-Nr.: 141-78-6  EG-Nr.: 205-500-4
Biologischer Abbau: Ja, schnell

abiotischer Abbau:
Es liegen keine Informationen vor.

Biologischer Abbau:
Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Aceton  CAS-Nr.: 67-64-1  EG-Nr.: 200-662-2

Log KOW: -0,24
Ethylacetat  CAS-Nr.: 141-78-6  EG-Nr.: 205-500-4

Log KOW: 0,68
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 30

Biokonzentrationsfaktor (BCF):
Es liegen keine Informationen vor.

Akkumulation / Bewertung:
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilität im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Aceton  CAS-Nr.: 67-64-1  EG-Nr.: 200-662-2

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Ethylacetat  CAS-Nr.: 141-78-6  EG-Nr.: 205-500-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften
aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
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12.7. Andere schädliche Wirkungen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen
Vorschriften zu entsorgen. Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüssel-Nummer gemäß europäischem
Abfallkatalog (AVV) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine
Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüssel-Nummer ist innerhalb der EU in Absprache mit dem Entsorger
festzulegen.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

07 01 04 * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Bemerkung:
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel Verpackung
15 01 10 * Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt

sind
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Bemerkung:
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Als gefährlichen Abfall entsorgen. Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer
Verbrennungsanlage zuführen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER
STOFF, N.A.G. (Aceton,
Ethylacetat)

ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER
STOFF, N.A.G. (Aceton,
Ethylacetat)

Flammable liquid, n.o.s.
(Acetone, Ethyl acetate
mixture)

Flammable liquid, n.o.s.
(Acetone, Ethyl acetate
mixture)

14.3. Transportgefahrenklassen

3 3 3 3
14.4. Verpackungsgruppe
II II II II
14.5. Umweltgefahren
Nein Nein Nein Nein
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Sondervorschriften:

274 | 601 | 640
Begrenzte Menge (LQ):

1 L

Sondervorschriften:
274 | 601 | 640

Begrenzte Menge (LQ):
1 L

Sondervorschriften:
274

Begrenzte Menge (LQ):
1 L

Sondervorschriften:
A3

Begrenzte Menge (LQ):
Y341
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Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport
(ADN)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

Freigestellte Mengen
(EQ):

E2
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl):

33
Klassifizierungscode:

F1
Tunnelbeschränkungs-
code:

(D/E)

Freigestellte Mengen
(EQ):

E2
Klassifizierungscode:

F1

Freigestellte Mengen
(EQ):

E2
EmS-Nr.:

F-E, S-E

Freigestellte Mengen
(EQ):

E2

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Zulassungen:
2008/98/EG (2000/532/EG ); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU)
1272/2008; 75/324/EWG ((EG) 2016/2037); (EU) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014

Richtlinie 2004/42/EG über Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 100 Vol-%

15.1.2. Nationale Vorschriften
Keine Daten verfügbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
ACGIH Rat für Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

Binnenwasserstraßen
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße
BCF Biokonzentrationsfaktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DIN Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EC50 effektive Konzentration 50%
ECHA Europäische Chemikalienagentur
EN Europäische Norm
ES Exposure scenario
EWC Europäischer Abfallartenkatalog
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
KG Körpergewicht
LC50 Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50 Letale (Tödliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
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NFPA Nationale Brandschutzbehörde
NIOSH Nationales Institut für Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OEL Arbeitsplatzgrenzwert
OSHA Arbeits- und Gesudheitsschutzbehörde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit
SVHC besonders besorgniserregende Stoffe
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN United Nations
VOC Flüchtige organische Verbindungen
ZNS zentrales Nervensystem

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfügbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

entzündbare Flüssigkeiten
(Flam. Liq. 2)

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht
entzündbar.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Irrit. 2)

H319: Verursacht schwere
Augenreizung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H336: Kann Schläfrigkeit und
Benommenheit verursachen.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte
Lieferant noch seine Tochtergesellschaften übernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der
Korrektheit oder Vollständigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgültige Feststellung der
Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders. Alle Materialien
können unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar
bestimmte Risiken beschrieben, jedoch können wir nicht garantieren, dass es sich dabei um die einzigen
möglichen Risiken handelt.
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